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§13
Dem Rat des Bezirkes sind als Vorlagen nur zu unter

breiten:
a) Vorlagen für den Bezirkstag;
b) Angelegenheiten, für welche ein Gesetz, eine Verord

nung oder Verfügung des Ministerrates oder ein Be
schluß des Bezirkstages dies ausdrücklich vorschrei
ben;

c) Angelegenheiten von grundsätzlicher politischer, wirt
schaftlicher und kultureller Bedeutung für den Be
zirk;

d) Anträge auf Ernennung und Bestätigung leitender 
Staats- und Wirtschaftsfunktionäre des Bezirkes ent
sprechend der Nomenklatur.

§ 14
Jedes Mitglied des Rates des Bezirkes ist für die Aus

arbeitung und den Inhalt der Vorlagen aus seinem Auf
gabenbereich verantwortlich.

§ 15
(1) Vorlagen, die den Aufgabenbereich mehrerer Abtei

lungen des Rates des Bezirkes berühren, sind vorher zwi
schen den beteiligten Abteilungsleitern abzustimmen. Wird 
über die Vorlage keine Einigung erzielt, sind die unter
schiedlichen Standpunkte schriftlich zu formulieren.

(2) Vorlagen, denen eine grundsätzliche politische, wirt
schaftliche oder kulturelle Bedeutung zukommt, sind durch 
die Ratsmitglieder und Fachabteilungen in enger Zusam
menarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen gründ-


